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Änderung 
der Satzung der Fachhochschule Wiesbaden zum elektronischen 
Studierendenausweis (Student Card), Amtliche Mitteilungen Nr. 66 
vom 3.05.2007 
 
 
Das Präsidium der Fachhochschule Wiesbaden hat auf seiner Sitzung am 07.09.2007 gemäß  
§ 42 Absatz 8 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) die o. a. Satzung wie folgt geändert: 
 
 
 
Artikel 1 Änderungen: 
 
 
1) § 4 Abs. 1 Nr. 5 wird wie folgt geändert: 
 
Das Wort „bargeldlos“ wird ersetzt durch „bargeldlose“. 
 
 
2) §  5 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
Das Wort „konotogebundene“ wird ersetzt durch „kontogebundene“.  
 
 
3) § 5 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
 
(3) Dem Studentenwerk werden zur Erfüllung seiner Aufgaben folgende Daten übermittelt: 
 
Bei Aufwertungen: 

- Kartenidentifikationsnummer 
- Betrag der Aufwertung 
- Gerätenummer 
- Datum und Uhrzeit der Buchung 
- Transaktions- bzw. Buchungsnummer und Vorgangszähler 
- Bankleitzahl und Kontonummer der zur Aufwertung verwendeten EC-Karte (nur 

bei bargeldlosen Aufwertungen) 
Bei Abwertungen: 

- - Kartenidentifikationsnummer 
- Betrag der Aufwertung 
- Gerätenummer 
- Datum und Uhrzeit der Buchung 
- Transaktions- bzw. Buchungsnummer und Vorgangszähler 

 
 
4) § 5 Abs. 3 wird neu nummeriert als Absatz 4. 
 
 
5) § 8 Abs. 5 wird wie folgt geändert: 
 
Das Wort „unrauchbar“ wird ersetzt durch „unbrauchbar“. 
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6) Hinter § 8 wird ein neuer § 9 mit folgendem Wortlaut eingefügt: 
 
§ 9 Sperrung der Student Card 
 
(1) Eine Sperrung der Student Card kann erfolgen bei 
- Missbrauch der Student Card 
- grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Beschädigung eines Aufwerters 
- Nutzung einer ihm oder ihr nicht gehörenden oder dienstlich zur Verfügung gestellten 
Student Card ohne Einwilligung des Nutzers oder der Nutzerin für die Geldaufwertung 
 
 
7) § 9 wird als § 10 neu nummeriert und wie folgt neu gefasst: 
 
§ 10 Haftung, Missbrauch 
 
(1) Eine Haftung der Hochschule für etwaige Schäden beim Gebrauch der Student Card ist 
ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden wurde von Beschäftigten oder anderen Beauftragten 
der Hochschule vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht. 
 
(2) Die Haftungsbeschränkung nach Abs. 1 gilt auch im Zusammenhang mit den von anderen 
Systembetreibern zur Verfügung gestellten Funktionen der Student Card. 
 
(3) Wenn Anhaltspunkte für einen Missbrauch der Student Card vorliegen, kann diese durch 
die Hochschule gesperrt werden. Von einer derartigen Sperrung sind die Hochschulleitung 
sowie die oder der Betroffene unverzüglich zu informieren. 
 
 
 
Artikel 2 Inkrafttreten 
 
Diese Änderung tritt mit Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der FH Wiesbaden 
rückwirkend zum 07.09.2007 in Kraft. 
 
 
Wiesbaden, 07.09.2007               Klockner 
                                                     Präsident 
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